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Anlaoe I

Ve rsch m elzu n gsve rtra g

zwischen

mg capitalgmbh

mit Sitz in Düsseldorf

- nachfolgend auch,,übertragende Gesellschaft" genannt -

und

GEA Group Aktiengesellschaft

mit Sitz in Düsseldorf

- nachfolgend auch "übernehmende Gesellschaft" genannt -

t.

Beteil igungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist die überneh-

mende Gesellschafterin. An dem satzungsgemäßen Stammkapital der Ge-

sellschaft von EUR 312.000,00 hält die GEA Group Aktiengesellschaft einen

Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 312.000,00 (lfd. Nr. 1).

Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft ist vollständig geleistet.
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il.

lnhalt des Verschmelzungsvertrages

sl
Vermögensübertragung

Die übefiragende Gesellschaft überträgt unter Auflösung ohne Abwicklung

ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten gemäß SS 2 Ziff. 1,

3 Abs. 1 Nr. 2, 60 ff. UmwG (Verschmelzung durch Aufnahme) auf die über-

nehmende Gesellschaft.

s2
Gegenleistung

Die übernehmende Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der übertragen-

den Gesellschaft. Für die Übertragung des Vermögens der übertragenden

Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung auf die übernehmende Gesell-

schaft ist daher keine Gegenleistung zu gewähren. lnsbesondere ist das

Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft nicht zur Durchftihrung der

Verschmelzungzu erhöhen ($$ 5 Abs. 2, 68 Abs. 1 Zif'f .1 UmwG).

Schlussbil"nr, u"r:;metungsstichtas

(1) Der Verschmelzung liegt die Handelsbilanz der übertragenden Gesell-

schaft zum 31J22022 als Schlussbilanz zugrunde. Die übernehmende Ge-

sellschaft wird die in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft an-

gesetzten Werte der übergehenden Aktiva und Passiva in ihrer Rechnungs-

legung fortführen.

(2) Die Übernahme des Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt

im lnnenverhältnis mit Wirkung zum 31.12.2022,24.00 Uhr. Vom

01.01.2023, 00:00 Uhr, an gelten alle Handlungen der übertragenden Ge-

sellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenom-

men (Verschmelzungsstichtag).
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(3) ln ihrer steuerlichen Übertragungsbilanz wird die übertragende Gesell-

schaft alle Wirtschaftsgüter, sofern gesetzlich zulässig, auf Antrag mit dem

Buchwert ansetzen.

s4
Sonderrechte/besondere Vortel le

ln S 5 Abs. 1 Z.ff .7 UmwG genannte Personen sind nicht vorhanden, Rechte bzw.

besondere Vorteile nach $ 5 Abs. 1 Zatt.7 bzw. Ziff .8 UmwG werden nicht ge-

währt.

s5
Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen

(1) Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen keine Arbeitsverhältnisse,

das heißt es werden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Für die Arbeitnehmer

der übernehmenden Gesellschaft hat die Verschmelzung keine Folgen.

(2) Bei der übertragenden Gesellschaft besteht kein Betriebsrat. Beider

übernehmenden Gesellschaft bestehen ein Betriebsrat sowie der Konzern-

betriebsrat. Die Verschmelzung hat weder für den Betriebsrat der überneh-

menden Gesellschaft noch den Konzernbetriebsrat Folgen.

(3) Die übernehmende Gesellschaft wird infolge der Verschmelzung Ge-

sa mtrechtsnachfo lger der übertra genden Gesellschaft . E ine zusätzliche ge-

samtschuldnerische Haftung der übertragenden Gesellschaft im Sinne von

$ 613a Abs. 2 BGB entfällt, da die übertragende Gesellschaft mit Wirksam-

werden der Verschmelzung als Rechtsträger erlischt (g 613a Abs. 3 BGB).

(4) Es sind keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen aus Anlass der Ver-

schmelzung vorgesehen.

s6
Kosten / Steuern

Die durch diesen Vertrag und seinen Vollzug entstehenden Kosten und Ver-

kehrssteuern, insbesondere ggf. anfallende Grundenryerbsteuer, trägt die b
du'
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übemehmende Gesellschaft. Die Kosten der Vorbereitung der Verschmel-

zung trägt jede Parteiselbst.

Die übertragende Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

s7
Wirksamkeltsvo raussetzu ngen

Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit weder der Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaft noch der über-

nehmenden Gesellschaft (S 62 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 1 UmwG).
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